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Berlin dl 2A

Eingang: 27. AUG. 2020
Berlin, 25.08.2020
Hausruf: 1333
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Referat:
Az.: 101-3601-01/001

Referatsleiter:
Bearbeiter:

Yu
Kopie der Vorlage erhalten:
148 E" 1 O0 Frau PStin

BT HerrPSt

Dk— Herr LLS
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Frau Staatssekretärin

über:

 

Herrn Referatsleiter 213

Herrn Abteilungsleiter u mein
Unterabieiungsicitung u =”

. m
Herrn Referatsleiter 101 , er Die Festlegung von Kopien bleibt Frau

Staatssekretärin vorbehalten.

  

 

   

RL 105 RL 104 | RL 103 RL 102
26.08.2020 25-08-20

Maßnahme: Bundesprogramm „Demokratie leben!“
Hier: Weiterförderung der Projekte in 2021
Kapitel/Titel: 1702 684 04

 

I. Votum und Frist:

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Weiterförderung von derzeit 402

Projekten aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ in 2021

 

 

Frist: Keine

ll. Sachverhalt:
1. Kurzbezeichnung der Maßnahme:

Weiterförderung von derzeit 402 Projekten aus dem Bundesprogramm „Demokratie le-
ben!“ in 2021
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                      2. Kurzer Zeitplan für die Durchführung und Laufzeit der Maßnahme:

Mitte August bis
Ende September 2020

 

Nach Bereichen gestaffelte Aufforderung zur Weiterförderungs-An-

    
  
   
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
 

tragstellung durch die Regiestelle

 

 

Ende September bis
Ende Oktober 2020
Mitte Oktober bis
Ende November 2020
Ende Oktober bis
Ende November 2020
Ende Oktober bis
Ende November 2020
Nach parlamentari-

Nach Bereichen gestaffelte Frist zur Einreichung der Weiterförde-
rungs-Anträge durch die Zuwendungsempfänger

     

 

Nach Bereichen gestaffelter Abschluss der Prüfung der Weiterför-

     

derungs-Anträge durch die Regiestelle

     

 

 

Nach Bereichen gestaffelte Votierung der Regiestelle gegenüber

     

den zuständigen Referaten der Unterabteilung 10

   

  

 

 

 

Nach Bereichen gestaffelte Rückmeldung der zuständigen Referate

     

der Unterabteilung 10 an die Regiestelle zu den Votierungen

      
 
 
 

   

 

Erlass der Zuwendungsbescheide durch die Regiestelle
scher Entscheidung
zum Haushalt 2021

Anfang Januar 2021

       

Weiterführung der Projektarbeit im neuen Haushaltsjahr

3. Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Die Zuwendungsbescheide für die mehrjährig konzipierten Projekte innerhalb des Bun-
hierfür ist insbesondere, dass die Zuwendungsempfänger mindestens eine Kofinanzie-
rung in Höhe von 10 % aus Eigen- oder Drittmittel in die Projekte einbringen müssen.
Da ausreichend Eigenmittel nur selten zur Verfügung stehen, sind die Zuwendungs-
empfänger regelmäßig auf die Förderungen Dritter, zum Beispiel durch die Länder,
Kommunen oder Stiftungen, angewiesen. Diese Drittmittelgeber legen sich erfahrungs-
gemäß jedoch selten über mehrere Jahre fest. Darüber hinaus werden für jede mehr-
jährige Bewilligung Verpflichtungsermächtigungen benötigt, die nur begrenzt zur Verfü-
gung stehen. Aus diesen Gründen ist in vielen Fällen keine Durchbewilligung der Mittel
über die gesamte Projektlaufzeit (in der Regel fünf Jahre) möglich.

Aktuell sind 128 Projekte aus „Demokratie leben!“ überjährig bewilligt und müssen da-
her für das Folgejahr keinen neuen Antrag stellen. In 402 Fällen konnten bislang nur
einjährige Bewilligungsbescheide ausgestellt werden. Zur Weiterförderung der 402
Projekte in 2021 müssen die betroffenen Zuwendungsempfänger daher Folgeanträge
stellen. Aktuell werden entsprechende Aufforderungen zur Folgeantragstellung ver-
schickt.

  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Zahl der zur Folgeantragstellung
aufzufordernden Zuwendungsempfänger erhöht, wenn im Jahr 2020 noch weitere nur
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                      einjährig bewilligbare Projekte mit mehrjähriger Laufzeit hinzukommen (bspw.im Inno-
vationsfonds).

Da es sich bei den Projekten, die in 2021 weitergefördert werden sollen um keine
neuen Projekte handelt, hat Frau Staatssekretärin kürzlich zugestimmt, dass zur Ent-

a Ä —— ————nnniem
bürokratisierung des Verfahrens nur noch eine Gesamt-Finanzleitungsvorlage zur

grundsätzlichen Zustimmungseinholung zum Zeitpunkt der Antragsaufforderung vorge-
legt werden russ

Zum weiteren Verfahren:

 

Nach Eingang der Weiterförderungs-Anträge wird durch die Regiestelle des Bundes-

programms jeweils geprüft, ob (weiterhin):

« die Vorgaben des Bundesprogramms (zum Beispiel aus der Förderrichtlinie ‚De-
mokratie leben!“ oder den Grundsätzen der Förderung) berücksichtigt werden;

« die Förderhöchstsummen gemäß der Richtlinie nicht überschritten werden;

« die Vollständigkeit und Rechtsverbindlichkeit der Antragsunterlagen gegeben ist;

» ein erhebliches Bundesinteresse und die Ressortzuständigkeit vorliegt;

« die Zielformulierungen anhand von SMART-Kriterien erfolgen;

« geeignete Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit geplant sind;

« de Grundsätze von Gender-, Diversitymainstreaming und Inklusion ausreichend
berücksichtigt werden;

» die Kofinanzierungsquote von mind. 10 % eingehalten wird;

* die entsprechenden Kofinanzierungszusagen vorliegen;

« beantragte Mehrausgaben (im Vergleich zum Vorjahr) zwingend notwendig und
angemessen sind;

« das Besserstellungsverbot eingehalten werde und

« die Verwaltungsausgabenpauschale richtig angewandt wird.

Stellt sich im Rahmen der Antragsprüfung heraus, dass Zuwendungsempfänger neben
den Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ auch Mittel bei anderen
Bundes- oder Landesbehörden beantragt haben, wird nach Nr. 1.4 der Verwaltungs-
vorschrift zu 8 44 der Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) zwischen der Regiestelle
und den weiteren Zuwendungsgebern vor der Bewilligung mindestens über folgende
Punkte ein Einvernehmen herbeigeführt:

« die bewilligende Behörde,

« die zu finanzierende Maßnahme,

« die zuwendungsfähigen Ausgaben,
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                      » die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendung,

» die anzuwendenden Nebenbestimmungen und

s den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwal-
tungen.

nungshofes (BRH) sichergestellt. Dem BRH ist gemäß Nr. 1.4.5 VV-BHO bei Zuwen-
dungen mit einem Betrag ab 100.000 €, die von mehreren Behörden (Bund und Land)
gewährt werden, bezüglich der für die Verwendungsnachweisprüfungen getroffenen
Regelungen die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In den Fällen, in denen Pro-
jekte von mehreren Behörden eine Zuwendung erhalten, die in Summe unterhalb von
100.000 € liegen, ist der BRH lediglich über die Einvernehmensherstellung zu unter-
richten.

Nach Abschluss der Prüfung der Weiterförderungsanträge wird die Regiestelle den zu-
ständigen Referaten der Unterabteilung 10 zu jedem Projekt ein Kurzvotum vorlegen
und sich im Rahmen dieser Votierung für das konkrete weitere Vorgehen aussprechen.
Nur in den Fällen, in denen alle inhaltlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine
Weiterförderung gegeben sind, die jeweilige Förderhöchstsumme eingehalten wird und
keine anderen Probleme ersichtlich sind, werden die zuständigen Referate nach Rück-
sprache mit dem titelverwaltenden Referat 101 einer Weiterförderung zustimmen. Nach
parlamentarischer Entscheidung zum Bundeshaushalt 2021 werden dann die entspre-
chenden Zuwendungsbescheide durch das BAFZzA erlassen. Eine Fortsetzung der
wichtigen Projektarbeit ab dem 01.01 2034 ist somit sichergestellt.

Sollte es einzelne Fälle geben, in denen eine Weiterförderung in 2021 auch nach Prü-
fung aller in Frage kommenden Lösungsoptionen ausscheidet oder andere schwerwie-
gende Probleme (z.B. Überschreitung der jeweiligen Förderhöchstsumme) vorliegen,
wird die Hausleitung entsprechend informiert.

Ill, Stellungnahme - Handlungsbedarf, Lösungsmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit (Bewer-
tung des Sachverhalts, Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten/Alternativen und deren Auswirkungen; s.a. Anhang):

1. Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs, Begründung des Bundesinte-
resses:

Skepsis gegenüber demokratischen Prozessen und Institutionen bis hin zu offener
Feindseligkeit und Ablehnung einer freiheitlichen, friedlichen Gesellschaftsordnung
sind keine Randerscheinungen. Radikalisierungstendenzen sind bis in die Mitte der
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                      Gesellschaft sichtbar und fordern alle gesellschaftlichen und politischen Akteure her-
aus. Zunehmender Extremismus äußert sich u. a. in der hohen Zahl politischer Gewalt-
taten, dabei vor allem in rechtsmotivierter Straftaten, in immer unverhohlenerer hasser-
füllter und rassistischer Hetze in sozialen Medien und in dem Aufkommen politischer
Bewegungen, die die Grundwerte der Verfassung infrage stellen. Aufgabe der Bundes-
regierung ist es deshalb, sich extremistischen Tendenzen dauerhaft und nachhaltig
entgegenzustellen und für eine friedfertige demokratische Gesellschaft einzutreten. Mit
dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ unterstützt das BMFSFJ daher auch in
2021 zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und gegen jede Form von Ext-
remismus. Gefördert werden hierzu Projekte in ganz Deutschland, die sich für ein viel-
fältiges, respektvolles und gewaltfreies Miteinander einsetzen. Der Handlungsbedarf
und das erhebliche Bundesinteresse sind somit gegeben.

2. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

 oosaminudgetierwahmahmen | zo
 Eenontmitei | mindestens| _ 10%
oesamtotumen | mindestens|| ssonsarisse

     
     

 
 

Da die Aufforderung zur Antragstellung aktuell erst erfolgt, liegen derzeit noch keine
validen Summenangaben zum tatsächlichen Mittelbedarf der 402 Projekte in 2021
vor. Bei den dargestellten Summen handelt es sich lediglich um eine Schätzung, die
auf den Planzahlen der Projekte aus dem Jahr 2020 fußt. Legt man die Förderhöchst-
summen aus der Richtlinie zum Bundesprogramm zu Grunde ergibt sich maximaler
Bedarf an Bundesmitteln in Höhe von ca. 93.500.000 €. een

en

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es bedingt durch die Corona-Pandemie

 

zu Mehrbedarfen für das Haushaltsjahr 2021 kommen kann. Grund hierfür ist, dass in
Einzelfällen Maßnahmen, die für das Jahr 2020 vorgesehen waren, zur Erreichung
der jeweiligen Zuwendungszwecke im Folgejahr nachgeholt werden müssen.

Die zur Weiterförderung benötigten Haushaltsmittel stehen derzeit noch nicht bei
Kapitel/Titel 1702 684 04 für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung. Die Mittel sind
aber in der auf dem Eckwertebeschluss fußenden Finanzplanung 2021 des Bundes-
programms entsprechend berücksichtigt.
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                      Da der Erlass der Zuwendungsbescheide erst nach der Entscheidung des Haushalts-
gesetzgebers zum Bundeshaushalt 2021 erfolgen wird, ist sichergestellt, dass eine
Verpflichtung des Bundes erst dann eingegangen wird, wenn feststeht, dass tatsäch-
lich ausreichend Mittel für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zur Verfügung

stehen.

Be
B—
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Ergänzung zu Il. Sachverhalt (Erläuterung zur Maßnahme, Darstellung des Sachverhaltes, evtl. Hintergründe
und Skizzierung zentraler Probleme und Kernbotschaften):

1. Bezug der vorgeschlagenen Maßnahme zu den politischen Schwerpunkten des BMFSFJ:

Das BMFSFJ ist als „Gesellschaftsministerium“ unter anderem für die Themenbereiche De-
mokratieförderung, Extremismusprävention und Vielfaltgestaltung zuständig. Mit dem Bunde-
sprogramm „Demokratie leben!" fördert das Ministerium zivilgesellschaftliches Engagement
und demokratisches Verhalten auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene. Der
Bezug der beabsichtigten Weiterförderung im Jahr 2021 zu den politischen Schwerpunkten
des BMFSFJ ist somit gegeben.

2. Zielgruppenorientierung: (Festlegung der Zielgruppe)

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!" richtet sich auch in 2021 an verschiedene Adres-
sat*innen. Neben der Allgemeinheit und der Fachöffentlichkeit sollen auch die vorhandene
Regelstrukturen auf die Arbeit der geförderten Projekte aufmerksam gemacht werden.
Hauptzielgruppe innerhalb der Projekte sind insbesondere Kinder und Jugendliche bzw.
Junge Erwachsene sowie Eltern und Pädagog*innen.

3. Gender Mainstreaming:

Auf die Einhaltung von Gender Mainstreaming-Grundsätzen wird im Bundesprogramm „De-
mokratie leben!" auch für das Jahr 2021 großen Wert gelegt. Alle Zuwendungsempfänger
werden mit ihrem Zuwendungsbescheid an die Einhaltung der entsprechenden Grundsätze
gebunden. Im Rahmen der Antragsstellung, den jährlich vorzulegenden Ergebnisberichten
und in den Sachberichten wird durch die Zuwendungsempfänger*innen konkret dazulegen
sein, was in den genannten Bereichen unternommen werden soll bzw. umgesetzt wurde.

4. Risikofaktoren:

Ein Risiko könnte darin bestehen, dass einzelne Zuwendungsempfänger ihre Folgeanträge
zu spät oder fehlerhaft einreichen und eine unmittelbar an das Haushaltsjahr 2020 anschlie-
ßende Förderung dadurch gefährdet ist. Dieses Risiko ist aktuell als gering einzuschätzen,
da alle Zuwendungsempfänger mit ausreichend Vorlauf über die Fristen zur Folgeantragstel-
lung informiert wurden. Zudem steht mit der Regiestelle „Demokratie leben“ eine kompetente
Partnerin im Bereich der Antragsberatung zur Verfügung.

S
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                      Ein Risiko könnte insbesondere in Zeiten von Corona darin bestehen, dass seitens der Zu-
wendungsempfänger weniger Eigen- oder Drittmittel als in früheren Jahren in die Projekte
eingebracht werden können. Dies wiederum könnte zu einem Unterschreiten der geforderten
Mindestquote von 10% führen. Diesem Umstand sind sich die Referate der Unterabteilung
10 bewusst. Sollte sich im Rahmen der Antragsprüfung und -auswertung herausstellen, dass
Eigen- und Drittmittel wegfallen, wird geprüft, ob der Bund die Finanzierungslücken aus-
nahmsweise durch Erhöhung der Bundesmittel schließen kann. Darüber hinaus bestünde die
Möglichkeit die Projekte so anpassen zu lassen, dass ein Einhalten der Quote sichergestellt
ist. Lässt sich keine Lösung finden, wäre in Einzelfällen schlimmstenfalls keine Weiterförde-
rung möglich. Dies wäre unschön, ist in einem Bundesprogramm mit jährlich weit über 600

geförderten Projekten jedoch nicht außergewöhnlich bzw. auszuschließen.

Ein weiteres Risiko besteht grundsätzlich in der Projektdurchführung selbst. Zum Zeitpunkt
der Bewilligung der Projekte ist durch die Zuwendungsbehörde nie valide absehbar, ob alle
in den Projekten gesetzten Ziele auch erreicht werden. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten,
dass im Rahmen der Projektförderung neue und innovative Ansätze erprobt werden sollen.
Es liegt somit in der Natur der Sache, dass in einzelnen Projekten nicht alle Ziele erreicht
werden können. Mit seiner erfahrenen Regiestelle, den wissenschaftlichen Begleitungen, der
Programmevaluation, den jährlichen Planungsgesprächen und den einzureichenden Ergeb-
nisberichten ist das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ insgesamt sehr gut aufgestellt,
um frühzeitig Herausforderungen innerhalb der Projekte zu identifizieren und ggf. an der Pro-
jektgsstaltung nachzusteuern.

. Inhaltliche/organisatorische Steuerung, Beteiligung/Abstimmung im BMFSFJ:
Die Steuerung der verschiedenen Bereiche des Bundesprogramms „Demokratie leben!" ob-
liegt Die Gesamtsteuerung des Bundesprogramms wird von Re-
verantwortet. Die Steuerung erfolgt stets in enger Zusammenarbeit zwischen den
Referaten der Unterabteilung 10 und ggf. weiteren fachlich betroffenen Referaten des Hau-
ses.

  
 

Die administrativ-technische Umsetzung und die fachlich-inhaltlichen Begleitung des Bunde-

sprogramms „Demokratie leben!“ erfolgt durch  :: Regiestelle

„Demokratie leben!“) im BAFZA.

                      
                        
                          
                        
                        [image: 8]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      6. Strategische Partnerschaften und Kooperationen:

Die Umsetzung der Projekten erfolgt mit einer Vielzahl von verschiedenen Partnerschaften
und Kooperationen.

Ergänzung zu Ill, Stellungnahme - Handlungsbedarf, Lösungsmöglichkeiten, Wirtschaft-
lichkeit (Bewertung des Sachverhalts, Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten/Alternativen und deren Auswirkungen):

1. Ziele, Prioritätsvorstellungen und mögliche Zielkonflikte:

Die Kernziele der aktuellen Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sind:
Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen.

Demokratie fördern: „Demokratie leben!“ will das Verständnis für Demokratie, die demokra-
tische Bildung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. In den geförderten Projek-
ten geht es daher um grundlegende Prinzipien wie Rechtstaatlichkeit, Gleichwertigkeit, den
Schutz der Menschenrechte und gesellschaftliche Teilhabe an politischen Prozessen. Insbe-
sondere Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen ihre Teilhabe- und Mitbe-
stimmungsrechte vermittelt werden.

Vielfalt gestalten: „Demokratie leben!“ will Lösungen erarbeiten, um allen Menschen ein dis-
kriminierungsfreies Leben zu ermöglichen. Ziel ist es, dass die Gesellschaft Vielfalt als
Chance begreift und Widersprüche aushält. Die Projekte fördern das Verständnis für Vielfalt
und Respekt sowie die Anerkennung von Diversität.

Extremismus vorbeugen: „Demokratie leben!“ will die Entstehung demokratie- und men-
schenfeindlicher Phänomene sowie extremistischer Einstellungen möglichst verhindern und
dennoch stattfindende Radikalisierungsprozesse frühzeitig unterbrechen. Dies schließt ne-
ben Rechtsextremismus auch islamistischen Extremismus und linken Extremismus mit ein.

2. Relevante Lösungsmöglichkeiten und methodenabhängig die damit verbundenen Einnah-
men und Ausgaben bzw. deren Nutzen und Kosten (einschl. Folgekosten), auch soweit sie
nicht in Geld auszudrücken sind:

Lösungsmöglichkeit 1! Die gesetzten Ziele könnten mit eigenem Personal der Bundesverwal-
tung erreicht werden.

Lösungsmöglichkeit 2: Zur Erreichung der Ziele wird auf die Expertise verschiedenster spezi-
alisierter externer Partner zurückgegriffen.
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                      3. Eignung der einzelnen Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele unter Einbeziehung
der rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen unter Berücksichti-
gung der Risiken und der Risikoverteilung:

Zur Erreichung der Ziele kommt nur die Lösungsmöglichkeit 2: Rückgriff auf externe Exper-
tise in Betracht. Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sollen innovative und neue
Ansätze im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention
erprobt werden. Aktuell wird dies in über 600 zeitlich befristeten Projekten getan. Die Schaf-
fung fester Strukturen, zum Beispiel über die Anwerbung von Hunderten neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im Geschäftsbereich des BMFSFJ, würde dem Innovations-Charakter
der Maßnahmen aus „Demokratie leben!“ spätestens nach Ablauf der 2. Förderperiode ent-
gegen stehen.

4. Kriterien und Verfahren für die Erfolgskontrolle:

Der Erfolg aller über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ geförderten Projekte wird
mehrfach und im Rahmen verschiedenen Maßnahmen gemessen. Neben der abschließen-
den Erfolgskontrolle, die unter anderem im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung er-
folgt, haben fast alle Zuwendungsempfänger jeweils im dritten Quartal eines Haushaltsjahres
einen Ergebnisbericht vorzulegen. Diese ermöglichen es ggf. erforderliche Nachsteuerungen
bei den Projekten bereits während der Umsetzung vorzunehmen Die mit den Berichtet erho-
benen Informationen werden dann anhand einer standardisierten Auswertungsmatrix be-
punktet. Über die Gesamtheit der Berichte können für jeden Bereich des Programms Ein-
schätzungen zum Erfolg vorgenommen werden. Darüber hinaus gibt es mit verschiedenen
Zuwendungsempfängern jährlich Planungsgespräche, in denen auch Erfolge und Nachsteu-
erungen besprochen werden. Weiterhin müssen alle Zuwendungsempfänger mit den Institu-
ten zusammenarbeiten, die mit der wissenschaftlichen Begleitung und der Evaluation des
Bundesprogramms beauftragt wurden. Die Gesamtheit der Informationen wird genutzt, um
eine aussagekräftige und nachvollziehbare Befüllung des Maßnahmencontrollings-Systems
des BMFSFJ vorzunehmen.

5. Aufnahme in das MaßnahmenControllingSystem MCS:

Für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gibt es sowohl ein Gesamtdatenblatt, als
auch einzelne Maßnahmendatenblätter für die verschiedenen Bereich oder herauszuhe-
bende Einzelmaßnahmen.
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